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N i e d e r s c h r i f t  N r . 4 / 2 0 2 3 - 2 8  
über die 4. Sitzung der Gemeindevertretung Latendorf 

am Montag, den 11. Dezember 2023, 19.30 Uhr 

in 24598 Latendorf, im „Mühlenberghaus“, Hauptstraße 39 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr  Ende der Sitzung: 20:45 Uhr 

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

1. Bm Torsten Hamann  

2. GV Tobias Becker  

3. GV Malte Kiebelstein  

4. GV Michael Lensch   

5. GV´in Franziska Lieckfeldt  

6. GV Andreas Possin  

7. GV Sebastian Schult  

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

GV´in Karen Neumann  

GV Sven Sebelin  

 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

-/-  

 

4. Gäste 

AV Jörg Wrage bis 19.40 Uhr  

Ca.8 Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde  

 

 

5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

Amtsangestellter Sven Villwock Dieser zugleich als Protokollführer. 
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II. geänderte Tagesordnung 

  
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3. Bericht des Bürgermeisters 

4. Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung der Gemeindevertretung am 

09.10.2023 

5. Beschlussfassung des Gemeindeentwicklungskonzeptes 

6. Beschluss über die Höhe der Entschädigung für Wahlhelfer  

7. Beschlussfassung über die Beteiligung der Gemeinde Latendorf am Neubau der 

Erschließungsstraße zu KTA Latendorf und Mobilfunkmast  

8. Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung in Latendorf  

9. Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes  

10. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2023  

11. Beschluss über die Haushaltssatzung 2024  

12. Einwohnerfragezeit 

13. Bekanntgaben und Verschiedenes 

 

 

III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

 

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
  Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 

Beratungsinhalt: 

Bm Torsten Hamann eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr, begrüßt die anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung und die anwesenden Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde sowie den Amtsvorsteher Jörg Wrage.  

Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung geladen wurde und die 
Gemeindevertretung mit 7 von 9 Mitgliedern beschlussfähig ist.  

Entschuldigt fehlen GV’in Karen Neumann und GV Sven Sebelin. 

Bearb.  durch: 

-/- 

 

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Beratungsinhalt: 

Der Bürgermeister erläutert, dass die Vorlagen für die Einnahme- und 
Ausgabenrechnung der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr für 
das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vorliegen kann, weil das Haushaltsjahr noch 
nicht komplett abgeschlossen ist. Des Weiteren erläutert der Bürgermeister, dass 
die Genehmigung der Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 

Bearb.  durch: 

-/- 
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2024 von den Freiwilligen Feuerwehren noch nicht vollständig vorgelegt wurde 
und somit eine Genehmigung der Gemeindevertretung zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht gefasst werden kann. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Tagesordnungspunkte 7 a und b sowie 
8 a und b von der Tagesordnung abzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 

TOP 3 - Bericht des Bürgermeisters 

Beratungsinhalt: 

Der Bericht von Bürgermeister Hamann liegt dem Protokoll als Anlage 1 bei.  

Bearb.  durch: 

-/- 

 

 

TOP 4 - Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung der Gemeindevertretung am 
   09.10.2023 
 

Beschluss: 

Die Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 09.10.2023 wird 
genehmigt.  

Bearb.  durch: 

LVB 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 5 - Beschlussfassung des Gemeindeentwicklungskonzeptes 

Beratungsinhalt: 

Der Bürgermeister erläutert, dass die Abschlussveranstaltung mit der Vorstellung 
des Konzeptes am 13.11.2023 stattgefunden hat. Minimale Anregungen wurden 
hervorgebracht und in das Konzept eingearbeitet, so dass nun das abschließende 
Konzept vorliegt.  

Bearb.  durch: 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt das vorliegende 
Gemeindeentwicklungskonzept.  

Bearb.  durch: 

A02.4.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 6 - Beschluss über die Höhe der Entschädigung für Wahlhelfer 

Beratungsinhalt: 

Bürgermeister Hamann erläutert, dass bei der vergangenen Kommunalwahl in 
fünf Gemeinden den Wahlhelfern auf Grundlage der entsprechenden 
Entschädigungssatzungen ein unterschiedliches Erfrischungsgeld ausgezahlt 
wurde. Um eine Gleichbehandlung aller Wahlhelfer zu erreichen, wurde 
verwaltungsseitig angeregt, die Entschädigung der Wahlhelfer in allen 
Gemeinden gleich zu regeln. Aus diesem Grund wurde bereits auf der Sitzung 
des Amtsausschusses am 12.10.2023 eine Einigung erzielt, dass alle Wahlhelfer 
der amtsangehörigen Gemeinden 70 € Erfrischungsgeld erhalten sollen. 

 

Bearb.  durch: 
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Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Höhe des Erfrischungsgeldes für 
Wahlhelfer in der Entschädigungssatzung auf 70 € anzupassen. 

Bearb.  durch: 

A03.1.1 

A01.1.1 Satzung 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 7 - Beschlussfassung über die Beteiligung der Gemeinde Latendorf am Neubau der 
  Erschließungsstraße zu KTA Latendorf und Mobilfunkmast 
 

Beratungsinhalt: 

Der Vorsitzende verweist auf die Beratungen im Maßnahmenausschuss vom 
16.11.2023 unter TOP 10 und führt aus, dass ein Angebot für die Erstellung einer 
Zuwegung aus Naturschotter in Höhe von 4.000 € netto der Gemeinde Latendorf 
vorliegt. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag zur Herstellung einer Zuwegung 
aus Naturschotter zur Klärteichanlage Latendorf auf Grund der zur Zeit 
stattfindenden Wegeherstellung zum Funkturmmast der Firma Fuchs Europools 
GmbH aus 92318 Neumark zum Angebotspreis in Höhe von 4.000 € netto zu 
erteilen. 

Bearb.  durch: 

A02.6.1 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 - Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung in Latendorf  

Beratungsinhalt: Bearb.  durch: 

Der Bürgermeister verweist auf die Beratungen im Finanzausschuss vom 
27.11.2023 unter TOP6 und ergänzt, dass der bisherige Konzessionsvertrag für 
die Gasversorgung mit der Schleswig-Holstein Netz AG nach 20 Jahren zum 
03.06.2024 ausläuft. Der Vertragsentwurf der Schleswig-Holstein Netz AG wurde 
bereits in der Finanzausschusssitzung erläutert. 

Beschluss: 

Der Wegenutzungsvertrag für die Gastversorgung mit der Schleswig-Holstein 
Netz AG ist in der vorliegenden Fassung mit einer Laufzeit von 20 Jahren 
abzuschließen. 

A02.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 9 - Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes  

Beratungsinhalt: 

Der Bürgermeister verweist auf die Beratungen aus dem Finanzausschuss vom 
27.11.2023 unter TOP7 und ergänzt, dass ursprünglich angeregt wurde, einen 
Workshop zum Thema Standortstruktur von der Firma LÜLF begleiten zu lassen. 
Unter fachlicher Beratung und Moderation sollten dabei mit Vertretern von 
Verwaltung, Feuerwehr und Politik Lösungsansätze für zukünftige Strukturen 
zusammengetragen und diese dann anschließend hinsichtlich Umsetzbarkeit, 
Aufwand und Erfolgswahrscheinlichkeit ausgewertet werden. Leider erschien 
dieses Verfahren nicht als rechtssicher, so dass im Finanzausschuss bereits 
angeregt wurde, eine bedarfsplanerische Analyse der Standortstruktur 

Bearb.  durch: 
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durchführen zu lassen. Hier sollen ausschließlich die bedarfsplanerische 
Bewertung der Standortstruktur der Feuerwehr bearbeitet werden. Zielsetzung ist 
es, mögliche Handlungsfelder für die zukünftige Struktur der Feuerwehr unter 
Berücksichtigung der bedarfsplanerischen Anforderungen und baulicher 
Handlungsbedarfe zu formulieren. Der Finanzausschuss hat empfohlen, 12.700 € 
für die bedarfsplanerische Analyse zur Verfügung zu stellen.  

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, Haushaltsmittel in Höhe von 12.700 € für die 
Erstellung einer bedarfsplanerischen Analyse mit einer bedarfsplanerischen 
Bewertung der Standortstruktur der Feuerwehr in den Haushalt 2024 
bereitzustellen. Vor Auftragsvergabe sollen weitere Angebote eingeholt werden, 
um das bestmögliche Ergebnis eines Feuerwehrbedarfsplanes mit den zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmitteln zu erreichen.  

A03.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 10 - Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2023  

Beratungsinhalt: 

Der Bürgermeister erläutert den Nachweis über die bis zum 16.11.2023 
entstandenen Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Latendorf. Die 
Gemeindevertretung nimmt die Gesamtüberschreitungen in Höhe von 47.805,89 € 
zur Kenntnis und beschließt: 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die bei den nachstehend genannten 
Haushaltsstellen entstanden unabweisbaren über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben gemäß Vorlage in Höhe von insgesamt 47.805,89 € gemäß § 82 
Gemeindeordnung zu genehmigen. 

A02.1.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 

TOP 11 - Beschluss über die Haushaltssatzung 2024  

Beratungsinhalt: 

Der Bürgermeister verweist auf die ausführlichen Beratungen zu dem 
Tagesordnungspunkt 11 a, b und c im Finanzausschuss vom 27.11.2023. Der 
Finanzausschussvorsitzende erläutert, dass voraussichtlich nach Abschluss des 
Haushaltsjahres 2023 sich 428.400 € in der allgemeinen Rücklage befinden 
werden. Die allgemeine Rücklage wird zum Jahresende aufgelöst und gibt in der 
Bilanz den Bestand der liquiden Mittel aus. Eine Kreditaufnahme für das 
Haushaltsjahr 2024 ist nicht vorgesehen. 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt auf Grund des § 77 der Gemeindeordnung 
sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz den Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge 
auf 1.211.800 €, einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.165.200 €, einem 
Jahresüberschuss von 46.600 €, sowie im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.111.900 €, einem 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.089.200 € 
sowie einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 

A02.1.2 
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Finanzierungstätigkeit auf 216.500 € festzusetzten: Des Weiteren werden die 
Hebesätze für die Realsteuern für die Grundsteuer A mit 330 v. H., für die 
Grundsteuer B mit 390 v. H. und für die Gewerbesteuer mit 340 v. H. festgesetzt. 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder 
Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 5.000 € 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 6 dagegen: 1 Enthaltungen: 0 
 

TOP 12 - Einwohnerfragezeit 

Beratungsinhalt: 

Es erfolgen keine Wortbeiträge. 

Bearb.  durch: 

 

 

TOP 13 - Bekanntgaben und Verschiedenes 
 

Beratungsinhalt: 

GV Tobias Becker erläutert, dass er beabsichtigt, die Schlaglochbeseitigung in 
der Bahnhofstraße zu begutachten, um eine erste Kostenschätzung zu 
erarbeiten. 

Die Gemeindevertreter haben wieder Seniorentüten gefüllt und nun sucht der 
Bürgermeister noch einige freiwillige Helfer, die diese Seniorentüten an die 
entsprechenden Adressen ausliefern. 

Der Bürgermeister regt an, feste Sitzungstermine für das Jahr 2024 nicht zu 
benennen, dennoch spricht sich die Gemeindevertretung dafür aus, weiterhin 
nach Möglichkeit montags zu tagen. 

Des Weiteren regt der Bürgermeister an, den Maßnahmenausschuss bereits in 
der Mitte des ersten Quartals 2024 einzuberufen, damit geplante Maßnahmen für 
das Jahr 2024 rechtzeitig ausgearbeitet werden können.  

Abschließend bedankt sich der Bürgermeister bei allen Gemeindevertretern und 
bürgerlichen Ausschussmitgliedern für die dauernde Einsatzbereitschaft und 
Mitarbeit in den Gremien.  

Bearb.  durch: 

-/- 

 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:45 Uhr. 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführer 


